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Die Einwohnergemeindeversammlung LeutwiI beschtiesst, gestützt a uf

S 20 Abs. 2 tit. i) des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG)vom 19.12.1978
(Stand A1.O7.2024),

S 5 Abs. 2 des Gesetzes über Raumentwicktung und Bauwesen (Baugesetz, BauG)vom 19.01 .1993

(Stand 01.O7.2025'),

S 24 Abs. 1 des Gesetzes über den vorbeugenden Brandschutz (Brandschutzgesetz, BSG) vom
21 .02.1989 (Stand 01 .07 .2024],,

S 23 und 35 des Energiegesetzes des Kantons Aargau (EnergieG) vom 17.01.2012 (Stand

01.04.2025) und

die Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Leutwit vom 16.12.2020

das nachstehende Regtement:

Art. 1 Grundsatz
1 Entscheide in Bausachen sowie die Behandlung von Voranfragen, Vorentscheide und Baugesuche
sind gebührenpftichtig. DerAufwand von Gemeinderat und Gemeindeverwattungwird in der Reget pau-
schal nach Art 3 verrechnet; ausserhatb des normalen Aufwandes tiegende Leistungen werden nach
effektivem Aufwand nach Art 3 Abs 3 verrechnet.

2 Der Gemeinderat tegt die Ansätze gemäss Anhang lll fest.
3Gebühren und Pubtikationskosten werden auch geschuldet, wenn

a) von einer erteilten Baubewittigung kein Gebrauch gemacht wird;

b) das Baugesuch noch vor dem Entscheid zurückgezogen wird;
c) das Baugesuch aus inhatttichen oder formalen Gründen abgel,ehnt wird;

d) das Baugesuch zur Überarbeitung zurückgewiesen wird;
e) ein Anfrage- oder Vorentscheid-Gesuch nicht weiterverfotgt wird;

f) das Baugesuch sistiert wird.

Art.2 Aufwand

Der Aufwand für die Behandtung von Anfragen und Baugesuchen umfasst atle Aufwendungen von Ge-
meinderat und Gemeindeverwaltung, der externen Bauverwattung gemäss Anhang I sowie den exter-
nen Fachleuten Vermessung gemäss Anhang ll inkt. atLer administrativer Aufwendungen sowie die be-
hörd tich vorgesehenen Statistiken und Metdungen.
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Art. 3 Verwaltungsgebühr
1 Die Gebühren für die Behandtungvon Gesuchen in Bausachen durch Gemeinderat und Gemeindever-
wattung (Geschäftskontrotte, Protokottverwattung, Besprechungen, Entscheide, Administration und

dgt.) werden wie fotgt festgetegt:

a) Vorentscheid:
1 o/oo der geschätzten Bausumme, ohne Anrechnung bei
Erteitung einer Baubewittigung min. CHF 150, max. CHF 400

b) Baubewittigungen / Projektänderungen:
2.5 o/oo der vora ussichttichen Bausumme min. CHF

pauschaI

150, max. CHF

CHF

800

150c) Heizungs-, Speicher-, Photovottaik und Sotaranlagen:

d) Grundbuchanmerkungen:
Grundbuchanmerkungen, die durch Entscheide der
Behörde entstehen pauschal cHF 150

2 Die Bausumme umfasst atle Bau- und Ptanungsarbeiten für Rückbau, Sanierung, Umbau und Neubau

sowie die Umgebungsarbeiten nach den SIA-Normen ohne MWST. Bei Neubauten berechnet aufgrund

der kubischen Berechnung, bei Umbauten und Sanierungen getten die wertvermehrenden lnvestitio-
nen. Sind die Angaben der gesuchstettenden Person über die voraussichttichen Baukosten offensicht-
lich unzutreffend, setzt der Gemeinderat die Gebühr aufgrund der zu erwartenden Baukosten fest.

3 Besondere Gesuche und Verfahren, welche ausserordenttiche Verwattungsaufwendungen ergeben
wie z.B. Begteitung bei Sondernutzungspl.änen und Wettbewerbsverfahren, Öffenttichkeitsarbeiten fÜr

Mobitfunkantangen und dgt., werden nach Aufwand der Gemeindeverwaltung in Rechnung gestettt,

max. CHF 15'000.

4 Das erstinstanzliche Veruuattungsverfahren ist gemäss S 31 VRPG unentgetttich.

Art. 4 Gebühren nach Aufwand
1 Die Kosten für die Behandtung von Anfragen und Gesuchen nach Art. 1 und 2 durch die e>cterne Bau-

verwattung hat die gesuchstetlende Person zusätztich zur Verwattungsgebühr nach Art. 3 zu überneh-
men. Die Kosten berechnen sich nach dem effektiven Aufwand.

2 Der Kostenrahmen bei vottständig eingereichten und bewittigungsfähigen Gesuchen ist der Verord-
nung Externe Bauverwattung gemäss Anhang V zu entnehmen und umfasst die Aufwendungen unter

"Ordentl.iches Verfahren" gemäss Anhang l.

3 Besprechungen, Vorabk[ärungen, Vorab-Beurteitungen, Beratungen, Zusteltungvon Untertagen sowie
die Mehraufwendungen infotge mangethafter Unterlagen, Projektänderungen, ungenügender Profitie-
rung, nicht bewittigungsfähiger Projekte, aussergewöhnticher Vorschtäge, Ausnahmebewil.tigungen,
Koordination mit anderen Verfahrensbeteitigten Stetten, Einwendungsverfahren, die Begteitung zur Er-

stetlung von Sondernutzungsptänen, Wettbewerbsverfahren und dgt. werden gemäss effektivem Auf-

wand der gesuchstettender Person zusätzlich in Rechnung gestettt.

a Den Aufwand für die Behandtung und Bewittigung von Photovottaikanl.agen reduziert der Gemeinderat
um CHF 100.
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Art. 5 Spezielle Aufwendungen, Beizug externer Fachleute
1 Nebst der Verwaltungsgebühr sowie der Aufwandgebühr der externen Bauverwattung sind auch die
nachfotgenden Kosten durch die gesuchsteltende Person nach effektivem Aufwand zu tragen:

a) Pubtikationskosten

b) Begutachtung und Beschaffung von Untertagen gemäss den einschtägigen Bestimmungen der
Bau- und Nutzungsordnung (Gutachten, Rechtsgutachten, Expertisen, Modette und dgl.);wenn
das Gesetz es vorschreibt oder wenn der Gemeinderat es ats notwendig erachtet.

c) Kontrotten des Brandschutzbeauftragten, Kontrotlen des Ortsexperten für den bautichen Zivit-
schutz, Prüfungen der energetischen Massnahmen, Kontrollen des Natur- und Umwettschutzes,
Kontro[[en des Lärmschutzes usw.

d) Kontrolten im Aufgabenbereich der Vermessung gemäss Anhang ll.

2 Der Aufwand gemäss Absatz 1 wird der gesuchstettenden Person direkt von den externen Fach- oder
Amtsstel.ten in Rechnung gestel.tt oder durch die Abteitung Finanzen weiterverrechnet.

Art. 6 Spezielle Aufwendungen, Nutzung öffentticher Grund
1Für die Benützungvon öffenttichem Grund im Rahmen von Bauarbeiten (Aufstellen von Gerüsten,
Mutden, Baracken, Zwischendeponien) wird eine Gebühr von CHF 10 pro m2 und Monat erhoben.
2 Die Minimatgebühr beträgt CHF 150, angebrochene Monate werden ats ganze Monate berechnet.
3 Kosten für notwendige Wiederherstettungen (Reinigung, Reparaturen usw) von Grundstücken, Stras-
sen, öffenttichen Antagen und Bauten gehen zu Lasten derverursachenden Person oder zu Lasten der
Bauherrschaft.

aStrassenaufbruchsgesuche werden pauschat mit CHF 150 verrechnet.

Art. 7 Sicherstetlu ng, Fälligkeit, Verzugszins und
VoIlstreckung

lDer Gemeinderat ist berechtigt, Kostenvorschüsse, Akontozahtungen sowie Bankgarantien zu vertan-
gen. Diese werden nicht verzinst.

2 Die nach diesem Reglement fättig werdenden Gebühren sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft des
kommunaten Entscheids bzw. nach Zustettung der Rechnung fäLtig, auch wenn von den erteilten Bau-
bewittigungen kein Gebrauch gemacht wird.

3 Die Anfechtung des Bauentscheids hindert die Fättigkeit der Gebührenrechnung nicht, sofern diese
nicht eigenständig angefochten worden ist.
4 Nach Abtauf der Zahtungsfrist wird ein Verzugszins geschutdet. Dieser richtet sich nach der Zinsrege-
tung des Gesetzes über die Verwattungsrechtspftege.

s Rechtskräftige Entscheide und Zahtungsverfügungen werden nach den Vorschriften des SchKG vott-
streckt. Sie stehen votlstreckbaren gerichttichen Urteiten im Sinne von Art. 80 SchKG gteich.
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Art. 8 lnkrafttreten, ÜOergangsbestimmungen
1 Dieses Gebührenregtement wird von der Gemeindeversammtung Leutwit am 28. November 2025be-
schlossen. Es ersetzt das Baugebührenregtement der Gemeinde Leutwil, beschtossen von der Ge-
meindeversammtung am 27. Mai 2005.

2 Die im Zeitpunkt des lnkrafttretens hängigen Gesuche werden nach den Vorschriften dieses Regte-

ments beurteitt.

3 Die im Zeitpunkt des lnkrafttretens bewi[tigten, aber noch nicht abgeschtossenen Gesuche, werden
nach attem Regtement abgeschtossen.

4 Der Gemeinderat tegt die Gebühren der Verordnung Externe Bauverwaltung (Anhang V) fest.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Gemein ann Der e hreiber ai:

A.L
Stephan Kuhne



b

GEMEINDE Leutwil
\J

Baugebührenreglement

Anhänge l-V

01. )anuar 2Q26



7

GEMEINDE Leutwll
\J

Anhang I - Gesuchsablauf

Q1. )anuar 2026



I

Ordenttiches Verfahren Zusatzaufwendu ngen

Vorentscheid / Baugesuch
Eingang / Geschäftskontrolle
Vorprüfung
Auftrag zur Kontrolle der Bauprofite

Prüfung der Untertagen Werke, kom-
munater Brandschutz, procap, Ener-
gie, schalt, statik u.a

Baugesuchsprüfung und Gebührenbe-
rechnung
Antrag, Entscheid, Versand

Ausführungsphase
Baufreigabe

Genehmigungen
Rohbau-, Bezugs-, Schtusskontrotte

Voranfrage
Beratungen / Augenschein / Aufnahmen
Vorprüfung / Unterlagenergänzungen
Prüfung der Untertagen für kantonale Gesu-
che nach S 63 BauG
Werke und weitere Untertagen nach Bedarf
Mithitfe Fachbericht
Stettungnahme / Antrag / Zustettung
Diverses

U nte rtagenergä nzu nge n

Augenschein / Auf nahmen
Prüfung der Untertagen für kantonate Gesuche
nach S 63 BauG

1.6 Mithitfe Fachbericht

1.9 Diverses

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5
0.6
0.9

1

2

3

4

1.2
1.3
1.4

1.5

1.8

6
7

3
3.1

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.9

3.1

Einwendungsverfahren
Eingangsprotokott
Vernehmlassungen
Einigungsverhandtung
Entscheid
M ithitfe Beschwerdeverf a h ren
Diverses

Kontrotte ve rta ngter Nac htieferu nge n / Ergä n-
zungen

Augenscheine, Zwischenkontrotlen
Diverses

3.2
3.3

4
4.1

4.2

3.3
3.9

4.2
4.3

Bauvottendung
Abschtuss Bauobjekt
Kostenberechnung Definitive Gebührenberechnung

Nachkontrotten
4.4 Archivierung

4.9 Diverses

5 Weitere Arbeiten

5.1 Projektänderungen aufgrund von Baukontrollen oder Eingaben der gesuchstettenden Person sind Zu-

satzaufwendungen, wetche vottumfängtich dieser in Rechnung gestettt werden.

5.2 Die Zusatzaufwendungen sind nicht im Kostenrahmen nach Art. 4 enthatten und werden zusätztich in
Rechnung gestettt.

5.3 Kontrollarbeiten durch andere Organe, wie z.B. Geometer oder lngenieure, für Bauprofile, Schnurgerüste,
Werkteitungen und dgt. sind nicht Gegenstand dieses Baugebührenregtements und werden durch diese
Organe der gesuchstettenden Person direkt in Rechnung gestettt.
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Externe Fachleute Vermessung

Art der Vermessung

Bauprofile, S 53 BauV

Schnurgerüstkontrolle, S 58 BauV

Einmessung Wasser,
Wasserreglement, S 58 BauV

Einmessung Abwasser,
Abwasserreglement, S 58 BauV

Amttiche Vermessung,
Nachführungsgeometer S 47 KGeolV

Katastereintrag

Nein

Nein

Kontrollorgan

Externe Fachstette

10

Kostenträger

Gesuchstettende Person

Ja

Ja

Ja

ExterneFachstette GesuchstellendePerson

ExterneFachstette GesuchstettendePerson

ExterneFachstette GesuchstellendePerson

Kreis Kutm (NFG) Gesuchsteltende Person
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Entstehen wegen Einreichung mangethafter Baugesuche, Ptan- oder Projektänderungen Mehr-

arbeiten oder werden wegen Nichtbefotgen der Bau- und Nutzungsordnung, von Vorschriften
des übergeordneten Rechts oder von erteitten Baubewittigungen ausserordenttiche Aufwen-
dungen, Besichtigungen, Baukontrotten etc. notwendig, so sind die Kosten in jedem Fa[[ zu-

sätztich zu entrichten.
Der Gemeinderat ist berechtigt, diese Kosten bereits im Zeitpunkt einer Rückweisung zu erhe-

ben.

Für ausserordenttiche Aufwändungen erheben Gemeinderat und Gemeindevenruattung im

Regieansatz fotgende Gebühren:

Gemeinderat
Gemeindeschreiber
Sachbearbeiter Gemeinde

CHF 60 / angebrochene Stunde
CHF 75 / angebrochene Stunde
CHF 45 / angebrochene Stunde
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Separab Rapporb:
D

Eemerkungen:

Datumly'isum:

Gemeinde Leutwil Arbeitsrapoort Monat Jahr

Baugesuch
GEMEINDERAT

GEMEINDEVERWALTUNG

üenststelle/Bezeichnung 1 2 3 4 6 7 I I 10 11 12 13 14 't5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5td. s
Studium

hfqmti$sbeschaffung

Ortsterril

Vshandlungen

Reisen

Total
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Der Gemeinderat Leutwit beschtiesst, gestützt auf das Baugebührenregtement der Einwohnerge-
meinde Leutwitvom 28. November 2025, die nachstehendeVerordnung.

Art. 1 Attgemeines
1 Mit dieser Verordnung tegt der Gemeinderat Leutwil die Honoraransätze fest, die von der externen
Bauverwaltung in Rechnung gestettt werden.

2 Die Honoraransätze beinhatten sämttiche Nebenkosten für Fahrzeuge, EDV, Kopierkosten, Spesen,
Versicherungen und dgt.

3 Die Rechnungsstettung erfotgt an die Gemeindeverwattung Leutwit.

4 Die Mehrwertsteuer ist in den Ansätzen nicht enthatten.

Art.2 Honoraransätze der
Ba uverwaltung (pro Stunde)

M itarbeiter der

Art. 3 Kostenrahmen
Bei vollständig eingereichten Gesuchen ergeben sich für das ordenttiche Verfahren der Phasen 1 bis 4
gemäss Anhang I die nachstehenden Kosten:

Bauverwatter
Ba uverwa [ter Stettvertreter
Techn. Sachbearbeiter I

Techn. Sachbearbeiter ll

o HeizunBs- und Speicherantagen
r Kteinbauten
r Um- An- und Anbauten
r Einfamitienhäuser
t Zwei-, Drei- und Mehrfamil,ienhäuser bis 5 Whg
o Mehrfamitienhäuser mit 6 und mehrWhg.
o Areatüberbauungen, Grossprojekte
o Speziatfätte nach Absprache, mind.

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

144
132
116
106

300
400
800

2'000
3',000

6'000
8'000

300

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

400
800

3'000
3'000
6'000

12'000
18'000

Art. 4 Anpassungen und Anderungen
Der Gemeinderat entscheidet über Anpassungen und Anderungen dieser Verordnung.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Gemei mann: Der n reiber ai:

0^"
Stephan Kuhn


